
 
 

ComImpact, c/o HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich 
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich 

comimpact@fh-hwz.ch 

Statuten des Vereins ComImpact 12. Februar 2021 

  

Art. 1 Name und Zweck 

Der Verein ComImpact will die Schweizer Marketing- und Kommunikationsleute 

aller Teil-Disziplinen zu CommTech befähigen und somit zukunftsfähiger ma-

chen. "CommTech" heisst, dass Organisationen mithilfe von digitalen Werkzeu-

gen, Techniken und Daten ihre Beziehungen mit den Dialoggruppen aufbauen 

und entwickeln. Dies ermöglicht u.a. eine weitreichende Nutzungs- und Wir-

kungskontrolle und damit eine neue Stufe der Effizienz und Qualität. 

 

Art. 2 Aktivitäten 

Die Aktivitäten des Fachvereins umfassen: 

a) Durchführung von periodischen Fach-Veranstaltungen 

b) Durchführung einer jährlich stattfindenden Tagung 

c) Entwicklung von Weiterbildungsangeboten  

d) Initiierung und Begleitung von Forschungsarbeiten  

e) Entwicklung weiterer Dienstleistungen und Produkte 

Der Verein kann sämtliche rechtsgeschäftlichen Bindungen eingehen, die mit der 

Durchführung des Vereinszwecks in Zusammenhang stehen und sich an anderen 

juristischen Personen beteiligen. 

Art. 3 Finanzielle Mittel 

Der Verein finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, durch öffentliche und private 

Fördermittel und/oder durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. 

Art. 4 Geschäftsreglement  

Organisation und Geschäftstätigkeit des Vereins werden in einem Geschäftsreg-

lement geregelt, welches durch den Vorstand festgelegt wird. 

Art. 5 Mitgliederbeiträge und Haftung 

Der Verein erhebt jährliche Mitgliederbeiträge. 

Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Für die Verbindlich-

keiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

  

Art. 6 Mitgliedschaft  

Der Verein ist Repräsentanten von Firmen und Organisationen vorbehalten. 

Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. Mitglied wird, wer 

sich beim Vorstand schriftlich beworben (Hauptkriterium: Darlegung des Engage-

ments), den Mitgliederbeitrag vorab einbezahlt und vom Verein die schriftliche Bei-

trittsbestätigung erhalten hat (Brief/E-Mail). Der Mitgliederbeitrag kann durch Vor-

standsbeschluss besonders verdienten Mitgliedern erlassen werden. Der Vorstand 

kann Mitglieder ausschliessen. 
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Art. 7 Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand 

(Brief/E-Mail) oder automatisch, wenn die Mitgliedschaft nicht jeweils im folgenden 

Jahr durch die erneute Einzahlung des Mitgliederbeitrages verlängert wird. 

  

Art. 8 Dauer 

Der Verein wird auf unbestimmte Zeit errichtet. 

  

Art. 9 Organe 

Die Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand und die Re-

visionsstelle. 

 

Art. 10 Generalversammlung 

Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. Sie wird or-

dentlicherweise einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der 

Jahresrechnung durch den Vorstand einberufen. Der Termin wird mindestens vier 

Wochen vorher bekannt gegeben. Die Einladung erfolgt schriftlich mindestens 14 

Tage vor der Versammlung (Brief/E-Mail). Der Einladung sind die Traktanden bei-

zulegen. 

 

Art. 11 Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Beschluss des Vorstan-

des einberufen werden. Eine solche ist überdies einzuberufen, wenn es mindes-

tens ein Fünftel der Vereinsmitglieder verlangt. 

 

Art. 12 Anträge zur Traktandierung müssen mindestens einen Monat vor der Generalver-

sammlung schriftlich beim Vorstand eingehen (Brief/E-Mail). Die Anträge sind nur 

gültig, wenn sie eine Begründung enthalten. 

 

Art. 13 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Vorsitzende des Vorstandes. 

Er/sie hat keinen Stichentscheid. Es ist ein Protokoll zu führen. 

 

Art. 14 Ad-hoc-Generalversammlungen sind zulässig, wenn sämtliche Mitglieder anwe-

send sind und einer solchen ausdrücklich zustimmen. 

 

Art. 15 Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung; 

b) Wahl des Vorstandes sowie der Revisionsstelle auf die Dauer von zwei Jah-

ren sowie deren Abberufung; 

c) Aufsicht über die Organe, Abnahme der Tätigkeitsberichte sowie der Jahres-

rechnung, Entlastung des Vorstandes; 

d) Beschlussfassung über das Budget (mit Möglichkeit der Delegation an den 

Vorstand); 

e) Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge; 
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f) Änderungen der Statuten und Auflösung des Vereins; 

g) Umwandlung der Rechtsform. 

 

Art. 16 Die Generalversammlung beschliesst mit der Mehrheit der anwesenden Mitglie-

der. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Enthaltungen werde nicht als Stimmen gezählt. 

Zur Auflösung des Vereins, zur Statutenänderung und zur Änderung der Rechts-

form bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln.  

  

Art. 17 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei von der Generalversammlung gewähl-

ten Mitgliedern und konstituiert sich selbst. Eine Amtsdauer beträgt zwei Jahre. 

Wiederwahl ist möglich. Auf Antrag der Generalversammlung ist eine Abwahl von 

Vorstandsmitgliedern auch während der ordentlichen Amtsdauer möglich. 

 

Art. 18 Die Mitglieder des Vorstandes bestimmen eine/n Vorsitzende/n, welcher/welchem 

die Koordination und Organisation des Vorstandes obliegt. Der/die Vorsitzende/r 

hat keinen Stichentscheid. Er/sie muss für eine Wiederwahl mit sämtlichen Stim-

men (geheime Wahl) des Vorstandes wiedergewählt werden. Kann sich der Vor-

stand nicht auf eine/n Vorsitzende/n einigen, entscheidet die Generalversamm-

lung. 

 

Art. 19 Dem Vorstand stehen sämtliche Befugnisse und Pflichten zu, die nicht der Gene-

ralversammlung oder der Revisionsstelle zugewiesen sind, sowie solche, die von 

der Generalversammlung an ihn delegiert werden. Namentlich sind dies: 

a) das Ausführen der Beschlüsse der Generalversammlung; 

b) das Führen sämtlicher Angelegenheiten des Vereins; 

c) die Vertretung des Vereins nach aussen; 

d) die Organisation, Administration und Rechnungsführung; 

e) die Delegation von Aufgaben an geschäftsführende Personen, die nicht Ver-

einsmitglied zu sein brauchen; 

f) die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern; 

g) Änderungen des Geschäftsreglements. 

Art. 20 Damit Handlungen des Vorstandes gegenüber Dritten Rechtsverbindlichkeit zu-

kommt, bedarf es der Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder (zu zweien) oder der 

Unterschrift eines Vorstandsmitglieds, gestützt auf eine ausdrückliche Ermächti-

gung in einem Protokoll des Vorstandes.  
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Art. 21 Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, das an der folgen-

den Vorstandssitzung zu genehmigen ist.  

 

Art. 22 Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern des 

Vorstands erforderlich. Zirkularbeschlüsse (Brief/E-Mail) sind möglich, sofern kein 

Mitglied eine Sitzung verlangt. 

 Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Beschlussfassung erfolgt mit einfachem Mehr 

der Stimmenden. Enthaltungen werden nicht als Stimmen gezählt.  

  

Art. 23 Revisionsstelle 

Die Generalversammlung wählt auf die Dauer von zwei Jahren eine Revisions-

stelle.  

 

Art. 24 Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und erstattet der Generalversamm-

lung Bericht und Antrag. 

  

Art. 25 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins erfolgt aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen.  

 

Art. 26 Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung des nach Begleichung 

sämtlicher Verpflichtungen verbleibenden Vereinsmögens an ein statutenrelevan-

tes schweizerisches Hochschul-Forschungsprojekt. 

 

Art. 27 Schlussbestimmungen 

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 11. Februar 2021 ge-

nehmigt und traten mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

Die Mitglieder des Gründungsvorstands: 

Alice Chalupny, Mobiliar 

Andreas Jäggi, Geschäftsführer ComImpact 

Daniel Jörg, Farner 

Cyril Meier, HWZ, Vorsitzender 

Ueli Weber, Media Focus 

Tobias Zehnder, Webrepublic 

 

 

 


